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§ 4 MBG Grundsatz der
VerhaltnismafRigkeit

MBG - Militarbefugnisgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.08.2025

1. (1)Die militarische Sicherheit dient dem Schutz militarischer Rechtsguter in jenem Ausmal3, das der
Schutzwirdigkeit dieser Rechtsgtiter im Interesse der Sicherung der Einsatzbereitschaft des Bundesheeres und
dem Ausmal3 der Bedrohung dieser Rechtsglter im Verhaltnis zum Aufwand flr deren Schutz und den damit
verbundenen Rechtseingriffen angemessen ist.

2. (2)Erweist sich ein Eingriff in die Rechte von Personen als erforderlich, so darf er dennoch nur geschehen, soweit
er die VerhaltnismaRigkeit zum Anlass und zum angestrebten Erfolg wahrt.

3. (3)Bei der Austibung von Befugnissen nach diesem Bundesgesetz haben militarische Organe und Dienststellen
insbesondere

1. 1.von mehreren zielfuhrenden Befugnissen jene auszuwahlen, die voraussichtlich die Betroffenen am
wenigsten beeintrachtigt,

2. 2.darauf Bedacht zu nehmen, ob sich die MalRnahme gegen einen Unbeteiligten oder gegen denjenigen
richtet, von dem die Gefahr ausgeht oder dem sie zuzurechnen ist,

3. 3.darauf Bedacht zu nehmen, dass der angestrebte Erfolg in einem vertretbaren Verhaltnis zu den
voraussichtlich bewirkten Schaden und Gefahrdungen steht,

4. 4.auch wahrend der Ausibung von Befehls- und Zwangsgewalt auf die Schonung der Rechte und
schutzwurdigen Interessen der Betroffenen Bedacht zu nehmen und

5. 5.die Austibung der Befehls- und Zwangsgewalt zu beenden, sobald der angestrebte Erfolg erreicht wurde
oder sich zeigt, dass er auf diesem Weg nicht erreicht werden kann.

In Kraft seit 01.07.2001 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 4 MBG Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
	MBG - Militärbefugnisgesetz


